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ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN 

Diese Arbeitsunterlage präsentiert einen Katalog von Grundsätzen, den die Kommission 
im Rahmen einer künftigen Legislativinitiative für den Zugang zu einem Basiskonto in 
der gesamten Union vorschlagen könnte. Die Informationen dieser Unterlage sind 
ausschließlich für Konsultationszwecke bestimmt und geben weder den endgültigen 
Standpunkt der Kommission wieder noch greifen sie diesem vor. Die Kommission wird 
sich ihre endgültige Meinung erst nach Prüfung der Ergebnisse der Folgenabschätzung 
bilden, die sich derzeit in ihrem Abschlussstadium befindet und den offiziellen 
Vorschlag der Kommission begleiten dürfte. 

Die Beteiligten werden gebeten, ihre Bemerkungen zu den geplanten Maßnahmen bis 
zum 17. November 2010 an markt-retail-consultation@ec.europa.eu zu übermitteln. 
Die Antworten werden auf die Website der Kommission gestellt, sofern die Beteiligten 
dies in ihrer Antwort nicht ausdrücklich untersagen. 
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Einleitung

Der Zugang zu Zahlungsdiensten ist in der modernen Gesellschaft unabdingbare 
Voraussetzung für eine uneingeschränkte Teilnahme am wirtschaftlichen und sozialen 
Leben geworden. Dennoch sind der Zugang zu Zahlungskonten und die damit 
verbundene Möglichkeit, grundlegende Transaktionen durchzuführen, trotz der 
Entwicklung eines integrierten Zahlungsverkehrsmarkts in Form des einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraums nicht in der gesamten Gemeinschaft gewährleistet: aktuellen 
Daten zufolge haben in der EU rund 30 Millionen Bürger im Alter von über 18 Jahren 
keinen Zugang zu einem Bankkonto.  

Die Kommission hat die Frage der „finanziellen Eingliederung“ im Laufe der 
vergangenen drei Jahre einer gründlichen Analyse unterzogen und entsprechende 
Konsultationen durchgeführt1. Die dabei gewonnenen Informationen bestätigten, dass die 
Gründe für fehlende Möglichkeiten bzw. Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Zahlungskonten in Faktoren wie der sozioökonomischen Vielfalt der europäischen 
Bevölkerung hinsichtlich Alter, Wohlstand und Ausbildung sowie dem Mangel an einem 
angemessenen Dienstleistungsangebot für die einzelnen Gesellschaftsschichten zu 
suchen sind. Für Personen, die keinen Zugang zu Zahlungsdiensten haben und keine 
elektronische Zahlungen ausführen und erhalten können, ergeben sich daraus 
unterschiedliche Nachteile: begrenzte Auswahl an Waren und Dienstleistungen, Verzicht 
auf die Vorteile der Online-Märkte und auf deren kostengünstige Dienste und 
Preisnachlässe, hohe Gebührenkosten für Bargeschäfte und die gelegentliche Nutzung 
anderer Zahlungsdienste, Schwierigkeiten bei der Job- und bei der Wohnungssuche, dem 
Erhalt von Löhnen und Transferleistungen sowie der Zahlung von Rechnungen und 
Steuern. Verbraucher, denen der Zugang zu Zahlungsdienstleistungen verweigert wird 
oder die solche Dienste nur unter Schwierigkeiten nutzen können, sind deshalb nicht 
immer in der Lage, uneingeschränkt am Binnenmarkt teilzunehmen und dessen Vorteile 
zu nutzen, was zu dauerhafter Ungleichheit und der Gefahr finanzieller und sozialer 
Ausgrenzung führen kann. 

Im November 2007 forderte die Kommission alle Beteiligten auf, darüber nachzudenken, 
wie sichergestellt werden könnte, dass bis zu einer bestimmten Frist keinem EU-Bürger 
und keiner in der EU wohnhaften Person der Zugang zu einem Basiskonto verweigert 
wird2. In der im Juli 2008 angenommen erneuerten Sozialagenda3 wurde das gleiche Ziel 
formuliert. 

1 Siehe Erhebung zu „Finanzdienstleistungen und Vermeidung finanzieller Ausgrenzung“,
veröffentlicht im Mai 2008 (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=de) und die 
Ergebnisse der Konsultation der Öffentlichkeit zur Frage der Gewährleistung des Zugangs zu einem 
Basiskonto vom Februar 2009 
(http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/financial_inclusion_en.htm). Auf der 
Grundlage der Ergebnisse dieser Konsultation hat die Kommission einen unabhängigen Berater mit 
der Durchführung einer Studie über Kosten und Nutzen verschiedener einschlägiger politischer 
Maßnahmen beauftragt. Die Studie umfasste sowohl theoretische Arbeiten als auch ein Programm zur 
Befragung von Bankenverbänden, Verbrauchergruppen und anderen interessierten Stellen in 
ausgewählten Mitgliedstaaten. 

2 Siehe Mitteilung „Ein Binnenmarkt für das Europa des 21. Jahrhunderts“, begleitet von einer 
Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen über Initiativen für Finanzdienstleistungen im 
Privatkundenbereich,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0724en01.pdf.
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Auch das Europäische Parlament hat in seiner am 5. Juni 2008 verabschiedeten 
Entschließung über das Grünbuch zu Finanzdienstleistungen für Privatkunden4 auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, den Zugang zu Finanzdienstleistungen für alle Bürger zu 
gewährleisten.  Unlängst wurde auch im Bericht von Professor Mario Monti über eine 
neue Strategie für den Binnenmarkt5 die Bedeutung des Zugangs zu grundlegenden 
Bankdienstleistungen anerkannt, da ansonsten eine signifikante Anzahl von Bürgern von 
einer echten Teilnahme am Binnenmarkt abgehalten würde. Herr Monti schlug vor, dass 
die Kommission eine – möglicherweise auf Artikel 14 AEUV gestützten – Verordnung 
vorschlagen sollte, nach der alle Bürger Anspruch auf einige grundlegende 
Bankdienstleistungen haben.

In ihrer Mitteilung Europa 2020 forderte die Kommission weit reichende Anstrengungen 
zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und zur Stärkung der Möglichkeiten und des 
Vertrauens der Verbraucher, die ein Recht auf unbeschränkte Teilnahme am 
Binnenmarkt erhalten sollten6.

Die öffentliche Konsultation des Jahres 20097 zeigte breite Unterstützung für eine EU-
Maßnahme zur Förderung des Zugangs zu einem Basiskonto in der gesamten 
Gemeinschaft. Der Markt selbst bietet, trotz der freiwilligen Anstrengungen der 
Bankenindustrie in einigen Mitgliedstaaten Verbrauchern, die keine 
Gewinnmöglichkeiten verheißen oder als riskant gelten, derzeit keinen ausreichenden 
Zugang zu modernen Zahlungsdienstleistungen. Die betroffenen Personen sind deshalb 
außerstande, uneingeschränkt am Binnenmarkt teilzunehmen. Da es in den meisten 
Mitgliedstaaten keine Mechanismen zur Gewährleistung eines Rechts auf Zugang zu 
Zahlungsdienstleistungen gibt, prüfen die Kommissionsdienststellen nun – wie in der 
Mitteilung der Kommission vom 2. Juni 2010 über die „Regulierung für nachhaltiges 
Wachstum“ angekündigt – ob der Zugang zu Zahlungskonten in der EU durch eine 
einschlägige Initiative sichergestellt werden könnte. 

Die hier skizzierten Maßnahmen könnten den Zugang zu Zahlungskonten und 
elektronischen Zahlungsinstrumenten verbessern und hätten somit positive 
Auswirkungen sowohl auf die Teilnahme aller EU-Verbraucher am Binnenmarkt als 
auch auf die finanzielle und soziale Eingliederung. Dabei könnten folgende 
Grundprinzipien zugrunde gelegt werden: 

– allgemeine Grundsätze, die sicherstellen, dass Verbraucher in der EU zu vertretbaren 
Kosten Zugang zu einem Basiskonto haben; bei diesen Grundsätzen würde nationalen 
Besonderheiten, Gepflogenheiten und Märkten so weit wie möglich Rechnung 
getragen;

3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:DKEY=473792:DE:NOT

4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0261+0+DOC+XML+V0//DE

5 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_de.pdf

6 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

7 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/financial_inclusion_en.htm.
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– ein Verfügbarkeitsziel würde gewährleisten, dass in jedem Mitgliedstaat Basiskonten 
angeboten werden. Diese könnten sich insoweit von „normalen“ Konten 
unterscheiden, als sie durch eine Liste einschlägiger grundlegender Zahlungsdienste 
definiert würden. Kredite, Sparkonten, Versicherung und Renten würden nicht unter 
diese Initiative fallen; 

– ein Ziel der breiten Zugänglichkeit einer bestimmten Art von Zahlungskonten, d. h. 
bei den Voraussetzungen für die Eröffnung eines Zahlungskontos dürfte nicht nach 
Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz des Verbrauchers diskriminiert werden; 

– bestimmte Aspekte wie die Merkmale eines Basiskontos und Fragen im 
Zusammenhang mit der Festlegung der Kosten eines solchen Kontos für den 
Verbraucher könnten in einem späteren Stadium die Erstellung eines stärker 
detaillierten technischen Leitfadens oder andere Klarstellungen erfordern; 

– zur Gewährleistung eines kohärentes Konzepts für die nationale Umsetzung von 
Bestimmungen, die im Rahmen der geplanten Maßnahme erlassen werden, könnten 
einige allgemeine Grundsätze festgelegt werden, die Fragen hinsichtlich der 
nationalen zuständigen Behörden, der Sanktionsmöglichkeiten und des Rückgriffs der 
Verbraucher auf alternative Streitbeilegungsmechanismen regeln. 
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Grundsatz

Der Zugang zu einem Zahlungskonto ist eine Vorbedingung für den uneingeschränkten 
Genuss der Vorteile des Binnenmarkts und trägt zur sozialen Eingliederung bei. Um 
sicherzustellen, dass Anträgen auf Zahlungskonten in der EU stattgegeben wird, soll in 
der gesamten EU ein Recht auf Zugang zu einem Basiskonto gelten. 

Grundsatz

Durch Schaffung harmonisierter Rahmenbedingungen könnte für jeden Verbraucher ein 
Recht auf Zugang zu einem Basiskonto garantiert werden. 

Gemeinschaftsregeln zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung würden durch diese Rahmenbedingungen 
nicht berührt. 
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Merkmale eines Basiskontos 

Während der Begriff des „Zahlungskontos“ auf Gemeinschaftsebene definiert wurde8,
gibt es noch keine EU-weit geltende Definition eines „Basiskontos“. Durch Aufstellung 
einer Liste der grundlegenden Funktionen eines Basiskontos könnte gewährleistet 
werden, dass in der gesamten EU der gleiche Satz grundlegender Zahlungsdienste 
angeboten wird und alle Verbraucher Zahlungsvorgänge vornehmen können, die sie 
benötigen, um in einer modernen Gesellschaft zu funktionieren. Dadurch würde ihr 
Alltagsleben an Qualität gewinnen und eine bessere Teilnahme am Binnenmarkt 
ermöglicht. 

Eine Initiative auf EU-Ebene sollte sich nicht mit den praktischen Einzelheiten und der 
detaillierten Ausgestaltung eines Basiskontos befassen, sondern eher eine Liste 
wesentlicher Funktionen aufstellen, die ein solches Zahlungskonto bieten sollte. So sollte 
ein Basiskonto den Verbrauchern beispielsweise die Einzahlung und Abhebung von 
Bargeld sowie andere wesentliche Zahlungsvorgänge ermöglichen, wie Einkünfte oder 
Leistungen zu erhalten, Rechnungen und Steuern zu zahlen und Waren und 
Dienstleistungen zu kaufen. Es sollte ferner die Möglichkeit bieten, physische oder 
elektronische Zahlungsmittel (z. B. elektronische Überweisungen in der 
Zweigniederlassung des Zahlungsdienstleisters, Abhebungen am Geldautomaten) zu 
nutzen.

Liste von Diensten und Funktionen 

Eine Basiskonto könnte folgende Funktionen bieten: Eröffnung und Schließung eines 
Zahlungskontos; Erhalt, Einlage, Überweisung und Abhebung von Geldbeträgen durch 
den Verbraucher auf sowohl physischem als auch elektronischem Wege; Bereitstellung 
einer Debitkarte, die Bargeldabhebungen und elektronische Zahlungen zulässt.

Überziehungen oder Überschreitungen würde ein Basiskonto dagegen nicht ermöglichen. 
Zugang zu Krediten würde bei einem Basiskonto – unabhängig von Zweck oder Form 
des Kredits – nicht als feste Komponente oder als Recht betrachtet. 

Flexibilität für Anpassungen 

Der Zweck der Liste bestünde darin, eine gemeinsame Grundlage für die gesamte EU zu 
garantieren. Mitgliedstaaten und Zahlungsdienstleister (je nach nationalem System) 
würden nicht per se daran gehindert, die mit einem Basiskonto angebotene Bandbreite an 
Dienstleistungen oder Funktionen zu erweitern, vorausgesetzt ein solches Konto wird 
auch separat angeboten. Der Zugang zu einem Basiskonto darf jedoch auf keinen Fall 
vom Kauf zusätzlicher Dienste abhängig gemacht werden. 

Die Beschreibung der Merkmale eines Basiskontos könnte in einem späteren Stadium die 
Erstellung eines stärker detaillierten technischen Leitfadens oder andere Klarstellungen 
erforderlich machen. 

8 Artikel 4 Absatz 14 der Richtlinie 2007/64/EG. 
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Zugang zu einem Basiskonto

Um den Zugang zu Zahlungskonten für all jene zu vereinfachen, die kein reguläres 
Zahlungskonto eröffnen können, und um die finanzielle Eingliederung unter Vermeidung 
einer Stigmatisierung zu fördern, könnte man ein Recht der Verbraucher auf Zugang zu 
mindestens einem Zahlungskonto in der EU einführen, indem festgelegt wird, dass in 
jedem Mitgliedstaat Basiskonten zugänglich sein müssen. 

Die Bedingungen für die Eröffnung eines Basiskontos dürfen keine diskriminierenden 
Bestimmungen enthalten. 

Zugänglichkeit

Jeder Verbraucher könnte das Recht auf Zugang zu einem Basiskonto haben, und zwar 
unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit oder seinem Wohnsitz in der Europäischen 
Union.

Kriterien wie Höhe oder Regelmäßigkeit des Einkommens, Beschäftigung, Bonität, 
Verschuldungsgrad, individuelle Insolvenzsituation oder künftige Nutzung des Kontos 
dürften bei der Eröffnung eines Basiskontos keine Rolle spielen. 

Mögliche Beschränkungen des Zugangs zu einem Basiskonto 

Der Zugang zu einem Basiskonto könnte beschränkt werden, wenn der Verbraucher, der 
eine Basiskonto eröffnen will, im gleichen Mitgliedstaat bereits ein Zahlungskonto hat. 

Der Zugang zu einem Basiskonto würde vorbehaltlich der Interessen der öffentlichen 
Ordnung oder öffentlichen Sicherheit ermöglicht. Der Grundsatz eines solchen Zugangs 
würde die europäischen Rechtsvorschriften über die Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nicht 
berühren. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Sorgfaltspflichten hinsichtlich der 
Identität des Kunden. 

Kostenfragen

Um einen wirksamen Zugang zu Basiskonten zu gewährleisten, sollten solche Konten zu 
vernünftigen Kosten angeboten werden, die es den Verbrauchern – je nach 
Besonderheiten des nationalen Bankensektors – ermöglichen, ihre Ausgaben im Auge zu 
behalten und zu kontrollieren. 

Kosten für die Verbraucher 

Ein Basiskonto sollte zu vernünftigen Kosten verfügbar sein. 

Der Begriff der „vernünftigen Kosten“ könnte in einem späteren Stadium die Erstellung 
eines stärker detaillierten technischen Leitfadens oder andere Klarstellungen erforderlich 
machen. 
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Allgemeine Informationen über Basiskonten

Auf der Nachfrageseite gibt es eine Reihe von psychologischen, kulturellen und 
bildungsbedingten Gründen, weshalb Verbraucher davon abgeschreckt werden könnten, 
Zahlungsdienstleistungen zu nutzen. Mitunter werden Bankprodukte nicht verstanden 
oder fehlt es am Wissen, welche Art von Produkten individuellen Bedürfnissen und 
persönlichen Umständen gerecht werden. 

Sensibilisierung

Gegebenenfalls muss die Öffentlichkeit stärker für die Verfügbarkeit und die Merkmale 
eines Basiskontos sensibilisiert werden, um den Zugang zu solchen Konten zu fördern. 

Allgemeine Informationen über Basiskonen 

Entscheidet sich ein Verbraucher dafür, ein Zahlungskonto zu eröffnen, so sollte er vom 
Zahlungsdienstleister verständliche Informationen über mindestens folgende Fragen 
erhalten: Verfügbarkeit und Merkmale eines Basiskontos; Inhalt und 
Nutzungsbedingungen eines Basiskontos, insbesondere die Tatsache, dass kein 
zusätzlicher Dienst erworben werden muss, um ein solches Zahlungskonto zu erhalten; 
Kosten der Zahlungsvorgänge. 

Die Bereitstellung allgemeiner Informationen sollte die Anforderungen der Richtlinie 
2007/64/EG hinsichtlich der Bereitstellung von Informationen an die Verbraucher nicht 
berühren.
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Überwachung und außergerichtliche Streitbeilegung 

Es sollten Regeln für die Überwachung und für außergerichtliche 
Streitbeilegungsverfahren festgelegt werden, um sicherzustellen, dass der Initiative zur 
Gewährleistung des Zugangs zu einem Basiskonto Folge geleistet wird. 

Überwachung

Es würden zuständige Behörden auf nationaler Ebene benannt, und es sollten Regeln für 
Sanktionen festgelegt werden. 

Verfahren für die außergerichtliche Streitbeilegung 

Unbeschadet jedes durch innerstaatliches Recht geleisteten rechtlichen Schutzes sollten 
transparente, nichtdiskriminierende, einfache und kostengünstige außergerichtliche 
Verfahren zur unparteiischen Beilegung von Streitfällen zwischen Verbrauchern und 
Zahlungsdienstleistern zur Verfügung stehen. Diese Verfahren dürfen der Einrichtung 
von Beschwerdebüros, die den Verbrauchern den Zugang zur Streitbeilegung 
vereinfachen, nicht im Wege stehen. 

Sind an solchen Streitfällen Parteien aus verschiedenen Mitgliedstaaten beteiligt, sollten 
die Mitgliedstaaten ihre Bemühungen koordinieren. 



11

Anhang 1: Glossar

– „Verbraucher“: jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die nicht ihrer 
gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können 

– „Zahlungsdienstleister“ Zahlungsdienstleister im Sinne der Richtlinie 2007/64/EG 

– „Zahlungskonto”: ein auf den Namen des Verbrauchers lautendes Konto, das für die 
Ausführung von Zahlungsvorgängen genutzt wird 

– „Zahlungsvorgang“: ein Zahlungsvorgang im Sinne der Richtlinie 2007/64/EG 

– „Geldbetrag”: Geldbetrag im Sinne der Richtlinie 2007/64/EG 

– „Debitkarte“; eine Zahlungskarte, die dem Verbraucher nicht die Möglichkeit zu 
Zahlungsvorgängen bietet, die das aktuelle Guthaben auf seinem laufenden Konto 
überschreiten

– „Überziehungsmöglichkeit“: eine ausdrückliche Kreditvereinbarung, bei der der 
Zahlungsdienstleister dem Verbraucher einen Geldbetrag zur Verfügung stellt, der das 
aktuelle Guthaben auf dem laufenden Konto des Verbrauchers überschreitet, und zwar 
unabhängig von der Höhe des Betrags 

– „Überschreitung“: eine stillschweigend akzeptierte Überziehung, bei der der 
Zahlungsdienstleister dem Verbraucher einen Geldbetrag zur Verfügung stellt, der das 
aktuelle Guthaben auf dem laufenden Konto des Verbrauchers oder die vereinbarte 
Überziehungsmöglichkeit überschreitet 


